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Ratsherrn 
Christian Malkowski 
 
malkowski-christian@gmx.de 
 
 
 
 
 
 
 Bottrop, 14.03.2024 
 
 
 
Ihre E-Mail vom 08.03.2024 
Anfrage illegale Müllentsorgung an der Horster Straße 
 
 
Sehr geehrter Herr Malkowski, 
 
die in Ihrer Mail gestellten Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
1. Welche Schritte sind seitens der Verwaltung angedacht, um die Ablage von 

Müll an dieser Stelle weiter einzudämmen? 
 
Es existiert ein umfangreicher Schriftverkehr mit der Emschergenossenschaft, 
um Möglichkeiten zu finden, die Ablage wilden Abfalls dort zu verhindern. Nach 
Auskunft gehört die Schranke nicht der Emschergenossenschaft und muss nach 
deren Einschätzung als Durchfahrt für Fahrradfahrer offengehalten werden. Eine 
Verhinderung weiterer Ablagen ist nicht 100%ig auszuschließen. 
 

2. Ist der Verwaltung bekannt, dass diese Stelle ein Problembereich für ille-
gale Müllablage ist? 
 
Die von Ihnen genannte Stelle ist bei weitem kein Problembereich für illegale Ab-
fallablagerung. 
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3. Welche Möglichkeiten bestehen, den Verursachern auf die Spur zu kom-
men? 
 
Solange weder Zeugen für die Ablagerung noch Adressen vorhanden sind, be-
stehen keine Möglichkeiten. 
 

4. Wie ist die Aufklärungsquote dieser Delikte? 
 
Die Aufklärungsquote ist gering. Es werden in den seltensten Fällen Adressen  
oder Zeugen gefunden. 
 

5. Gibt es städteübergreifende Gespräche mit der Stadt Gladbeck zur Vermei-
dung und Bekämpfung von illegaler Müllentsorgung? 
 
Die BEST AöR und der ZBG Gladbeck sind in stetigem Austausch, um Verbes-
serungen zu erhalten. 
 

6. Besteht die Möglichkeit, dort eine Schranke zu errichten, um die Zufahrt zu 
der potenziellen Müllablagestelle zu verhindern? 
 
Das Gelände gehört nicht der Stadt Bottrop, so dass die Errichtung einer 
Schranke einen Eingriff in private Rechte darstellt.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
(Bernd Tischler) 
 


